
Zwischen der Niedersächsischen Landes-

regierung, vertreten durch das Finanzminis-

terium und das Innenministerium einerseits

und dem Deutschen Gewerkschaftsbund

– Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, dem

Deutschen Beamtenbund – Landesbund

Niedersachsen, dem Niedersächsischen

Richterbund – Bund der Richterinnen und

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte – andererseits

wird gemäß § 81 des Niedersächsischen

Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) in

der Fassung vom 22. Januar 1998 (Nds.

GVBl S.19, 581), geändert durch Artikel 8

des Gesetzes vom 17. Dezember 1997

(Nds.GVBl. S 528) folgende Vereinbarung

geschlossen:

1. Zweckbestimmung des Systems und

Organisation

(1) Mit einem einheitlichen PMV für

Niedersachsen sollen die über 20 bisher ein-

gesetzten verschiedenen DV-Verfahren zur

Personalverwaltung unter Übernahme der

vorhandenen Datenbestände abgelöst wer-

den. Insgesamt soll mehr Transparenz bei

der Personalverwaltung und der zugehöri-

gen Datenspeicherung erreicht werden.

Gleichzeitig sollen Wirtschaftlichkeit (Effi-

zienz) und Wirksamkeit (Effektivität) bei der

Durchführung personalrechtlicher und -wirt-

schaftlicher Maßnahmen verbessert werden.

Das PMV soll auf den ca. 6.800 Arbeits-

plätzen (2.500 Beschäftigte in Personalstel-

len; 3.800 Beschäftigte in Schulen, 500 Be-

schäftigte in sonstigen Dienststellen) die für

eine effiziente Arbeit notwendige Unter-

stützung bereitstellen.

(2) Ein einheitliches Verfahren ist die Vor-

aussetzung für eine Vielzahl von Optimie-

rungsmöglichkeiten:

o Die Verwaltungstätigkeit im Bereich

Personal wird durch ein PMV mit umfassen-

den Funktionen von der Personalauswahl

über Zeitwirtschaft und Fortbildung bis zur

Organisationsabbildung unterstützt. Dies

ermöglicht eine Optimierung der Abläufe

und damit der Bearbeitungszeiten.

o Die vorhandenen fachlichen und sonsti-

gen Qualifikationen der Beschäftigten des

Landes werden durch auswertbare Daten

wie z.B. Verwendungsoptionen und Schu-

lungsbedarf besser erkennbar und beson-

dere Qualifikationen können besser genutzt

werden.

o In den Bereichen der Personalentwick-

lung und -planung werden erweiterte Mög-

lichkeiten zu gezielter Qualifizierung und

optimiertem Einsatz der Beschäftigten zur

Verfügung gestellt.

o Medienbrüche werden durch Bearbei-

tung in einem PMV und durch Schaffung

von automatisierten Schnittstellen reduziert.

Das PMV wird im Bereich der Personalbe-

wirtschaftung das führende Verfahren, an

das sich das zentrale Bezügeverfahren, aber

auch Fachverfahren wie die Unterrichts-

versorgung anschließen.

o Doppelerfassungen werden auf allen

Ebenen abgebaut und die Daten dort er-

fasst, wo sie zuerst anfallen.

(3) Die Definition von Arbeitsabläufen

sowie Einführung und Betrieb eines PMV

unterliegen der Ressorthoheit. Entspre-

chend können organisatorische Grundstruk-

turen und inhaltliche Kernbereiche des ge-
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meinsamen PMV nur einvernehmlich unter

Beteiligung aller Ressorts festgelegt wer-

den. Deshalb wird das Projekt durch einen

ressortübergreifenden Lenkungskreis PMV

begleitet und gesteuert.

Dieser wird auch über die Besetzung des

Begleitausschusses [s. Punkt 8 (3)] seitens

der Landesverwaltung entscheiden. 

2. Grundlegende Regelungen

(1) Die datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen des Niedersächsischen Daten-

schutzgesetzes und der einschlägigen Spezi-

algesetze (z.B. des NBG) werden voll

eingehalten. Bei Verstößen gegen die Rege-

lungen dieser Vereinbarung ist mit diszipli-

nar- oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen

zu rechnen. Die Beteiligungsrechte der je-

weils zuständigen behördlichen Daten-

schutzbeauftragten bleiben unberührt.

(2) Die Vereinbarungen nach §81

NPersVG zur Staatsmodernisierung in der

jeweils gültigen Fassung sowie gesetzliche

Rechte – z.B. des Landesrechnungshofes –

bleiben unberührt.

(3) Eine individuelle Leistungs- und Ver-

haltenskontrolle findet nicht statt (§ 101

Abs. 6 NBG, § 7 Tarifvertrag zu IuK-Arbeits-

plätzen).

(4) Die Gestaltung des Systems erfolgt

unter Berücksichtigung der neuesten

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse und

der ergonomischen Standards.

(5) Für die Anpassung des PMV an die Er-

fordernisse im Lande Niedersachsen, den

Betrieb des Systems einschließlich der Hard-

ware, Anpassungen der Software sowie die

erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen

der künftigen Nutzer/innen werden so weit

wie möglich eigene personelle Kapazitäten

vorgehalten.

3. Datenhaltung innerhalb des PMV

(1) Der Datenkatalog und die Datenbank-

felder, die allen Ressorts zur Verfügung ste-

hen, werden ebenso zentral definiert wie

die Daten, die davon für alle verbindlich er-

fasst werden. Datenfelder ohne konkrete

Zweckbindung sind unzulässig.

(2) Medizinische und psychologische Be-

funde von Beschäftigten dürfen von den

personalverwaltenden Stellen nicht in auto-

matisierten Dateien verarbeitet werden.

Dies gilt nicht, wenn die Daten nur vorüber-

gehend gespeichert werden, um einen Vor-

gang zu bearbeiten. Beihilfedaten werden

in einem PMV nicht erfasst, gespeichert

oder verarbeitet.

(3) Eine Speicherung von Beurteilungsda-

ten findet nur in dem Rahmen statt, der in

dezentralen Dienstvereinbarungen festge-

legt wird.

(4) Im System werden in definierten Fel-

dern auch Entwurfsdaten gespeichert und

bearbeitet. Diese Daten werden gesondert

mit ihrer jeweiligen Speicherungsdauer pro-

tokolliert und unterliegen hinsichtlich der

Nutzungshäufigkeit und der Dauer der je-

weiligen Speicherung den Kontrollrechten

der Personalräte. Nach 3 Monaten erfolgt

eine automatische Löschung der Entwurfs-

daten.

(5) Vorgeschriebene Fristen zur Daten-

löschung werden beachtet, insbesondere in

Bezug auf 

o Daten über die Abwesenheit von

Beschäftigten

o Daten von Bewerberinnen und Bewer-

bern nach Ablauf des Auswahlverfahrens,

es sei denn, die Bewerberin oder der Bewer-

ber wünscht eine längerfristige Speicherung

o Daten zu Disziplinarverfahren, Abmah-

nungen und missbilligenden Äußerungen
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4. Datenauswertungen und -weitergabe

(1) Datenauswertungen unterliegen einer

engen Zweckbindung. Sie sind nur unter

folgenden Voraussetzungen zulässig:

o Allgemein gültige Auswertungen wer-

den zentral definiert und in einem Katalog

hinterlegt.

o Weitere auf der dezentralen Ebene er-

forderliche Auswertungen und Abfragen

werden in einem Verzeichnis erfasst und in

dezentralen Dienstvereinbarungen geregelt.

o Soweit freie Auswertungen für Zwecke

der Planung, Steuerung und zur Überprü-

fung erforderlich sind, dürfen sie nur in

nachweislich anonymisierter Form vorge-

nommen werden.

o Die automatisierte Erstellung von um-

fassenden Persönlichkeitsprofilen durch

Verknüpfungen z.B. mit Daten über Krank-

heitszeiten, Sonderurlaub oder Kuren ist un-

zulässig.

Die Nutzung von Daten aus dem PMV, die

aus anderen als den vereinbarten Auswer-

tungen stammen, ist untersagt.

(2) Die Datenweitergabe in jeder denkba-

ren Form (Dateien, Ausdrucke usw.) ist nur

in dem hier beschriebenen Umfang und

unter den nachfolgend festgelegten Bedin-

gungen zulässig:

o Es wird ein Katalog der zulässigen

Schnittstellen und ihrer Nutzung vereinbart.

o Ein Datenexport in Datenbank- oder

Kalkulationsprogramme oder sonstige Da-

teien auf PCs ist verboten. Soweit Funktio-

nen des PMV für die angemessene Aufga-

benerledigung nicht ausreichen, kann eine

jeweils konkret zu definierende Daten-

weitergabe vereinbart werden.

o Personenbezogene Ausdrucke des ge-

samten Datenumfangs erfolgen nur mit Zu-

stimmung der Beschäftigten und werden

protokolliert. Die abfragende Person und

die Datenquelle werden auf dem Ausdruck

dokumentiert. Das Erfordernis der Zustim-

mung gilt nicht für die unter Punkt 6 (2) be-

nannten Ausdrucke zur Unterrichtung der

Beschäftigten.

o Soweit dies für die ordnungsgemäße

Aufgabenerledigung zwingend erforderlich

ist, sind Ausdrucke der unter den Vorausset-

zungen des Punkt 4 (1) vereinbarten Aus-

wertungen erlaubt (z.B. Personalbögen, Be-

werbersynopsen).

o Bei der Übermittlung personenbezoge-

ner Daten an andere Stellen sind die Vor-

schriften des Datenschutzes zu beachten.

Datenübermittlungen außerhalb der verein-

barten Schnittstellen sind unzulässig.

5. Zugriffs- und Kontrollbestimmungen

(1) Die Zugriffsrechte der Anwenderinnen

und Anwender sowie Administratorinnen

und Administratoren sind auf die jeweils

übertragenen Aufgaben einzugrenzen. Ins-

besondere gilt:

o Es erfolgt auf zentraler und auf dezen-

traler Ebene eine Vereinbarung über die dif-

ferenzierte Vergabe von Zugriffsrechten auf

das System. Dabei gilt der Grundsatz: Je

höher die Ebene der zugreifenden Person,

desto aggregierter sind die zur Verfügung

stehenden Auswertungen.

o Für Zugriffe auf besonders sensible

Daten wie z.B. die Protokolldateien gilt das

4-Augen-Prinzip.

o Für Personen mit besonderen Zugängen

zum System und mit besonderen Befugnis-

sen bei der Nutzung wird eine detaillierte

Dienstanweisung erstellt, die ihre Pflichten

und Rechte regelt.

(2) Alle Zugriffe auf das System werden

protokolliert. Die Löschung der Protokolle

erfolgt nach dem Grundsatz der Erforder-

lichkeit ihrer Aufbewahrung im Einklang mit
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den rechtlichen Bestimmungen. Eine Aus-

wertung der Protokolle mit dem Ziel der in-

dividuellen Leistungs- oder Verhaltenskon-

trolle ist nicht zulässig.

6. Rechte der Beschäftigten sowie der

Anwenderinnen und Anwender

(1) Im Rahmen der Einführung und An-

wendung des PMV werden die Beschäftig-

ten regelmäßig informiert. 

(2) Unmittelbar nach der Ersterfassung

und bei Änderungen des persönlichen Da-

tenbestandes erhalten die Beschäftigten

automatisch einen Ausdruck definierter Fel-

der ihres Datensatzes [s. Punkt 9 (1) a und 9

(2) b, jeweils 2. Spiegelstrich]. Im Zuge der

Vervollständigung des Verfahrensumfangs

ist ein individueller Zugriff auf die persön-

lichen Daten vorzusehen.

Beschäftigte haben das Recht der jeder-

zeitigen vollständigen Information über alle

in Bezug auf ihre Person gespeicherten

Daten mit Ausnahme der Entwurfsdaten.

Sie haben das Recht, eine berechtigte Kor-

rektur von Einträgen zu verlangen.

(3) Die Qualifizierung der Beschäftigten,

die das neue System betreiben und anwen-

den, erfolgt rechtzeitig, d.h. zeitnah zur

Einführung, und umfassend. Ein entspre-

chendes Schulungskonzept wird zu gegebe-

ner Zeit vorgelegt.

Bei den Aus- und Fortbildungsmaßnah-

men soll auf besondere Belange der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer Rücksicht genom-

men werden.

7. Rechte der Personalvertretungen

(1) Über die Funktionen, Inhalte und An-

wendung des PMV in den Dienststellen sol-

len unter Beachtung der Regelungen dieser

Vereinbarung Dienstvereinbarungen in den

einzelnen Ressorts abgeschlossen werden

[s. Punkt 9 (2)].

(2) Die Personalvertretungen haben nach

Maßgabe des § 60 NPersVG das Recht auf

vereinbarte eigene Auswertungen zur

Unterstützung ihrer Arbeit.

Sie sind berechtigt, die Protokolldateien

unter Hinzuziehung von externen Sachver-

ständigen (entsprechend § 30 Abs. 4 Satz 2

NPersVG) im Einvernehmen mit den Dienst-

stellen zu prüfen.

Die Personalvertretungen haben das

Recht, an Fortbildungen, Schulungen und

Einweisungen teilzunehmen, soweit diese

Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit

im Personalrat erforderlich sind.

8. Verfahrensregelungen und

Geltungsdauer

(1) Der sich über mehrere Jahre erstre-

ckende Planungs- und Einführungsprozess

eines PMV und ein absehbarer Verände-

rungsbedarf im laufenden Betrieb lässt

einen mehrstufigen und Flexibilität erlau-

benden Abstimmungsprozess zwischen der

Landesregierung und den Spitzenverbänden

der Gewerkschaften sowie zwischen den

Ministerien und den Personalvertretungen

als sinnvoll erscheinen.

(2) Vereinbart wird folgender Abstim-

mungsprozess:

Nach der Systemauswahl und vor der

Konfiguration des Kernsystems werden die

Detailregelungen nach Punkt 9 (1) verein-

bart.

Nach der Konfiguration des Kernsystems

und vor der Durchführung einer Pilot-Ein-

führung werden die Detailregelungen nach

9 (2) vereinbart und die Unterlagen nach

Punkt 9 (3) bereitgestellt. Dieses Verfahren

wird vor der Einführung des Systems in

jedem Ressort wiederholt. Soweit erforder-
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lich, werden dabei die Regelungen nach

Punkt 9 (1) ergänzend vereinbart.

(3) Mit der Einführung des Pilotbetriebes

wird ein in der Regel alle 3 Monate tagen-

der paritätisch von Landesverwaltung und

Gewerkschaften besetzter Begleitausschuss

eingerichtet, der erforderliche Anpassungen

des Systems vereinbaren kann.

Dringliche Veränderungen der Regelun-

gen nach Punkt 9 (1) müssen diesem Gre-

mium sofort angezeigt werden und können

bei ausbleibendem Widerspruch vollzogen

werden. Die Frist, bis zu der ein Wider-

spruch erfolgen muss, wird von dem paritä-

tischen Begleitausschuss festgelegt. Alle

Veränderungen bedürfen eines einvernehm-

lichen Beschlusses in der nächstfolgenden

Sitzung.

Veränderungen der Regelungen nach

Punkt 9 (2) erhält der paritätische Begleit-

ausschuss zur Kenntnis.

(4) Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung

vom 01.08.2002 in Kraft und ist vorbehalt-

lich des § 81 Abs. 4 NPersVG befristet. Die

Frist endet ein Jahr nach vollständiger Ein-

führung des PMV in der Landesverwaltung.

Entsprechende Verhandlungen zu einer

neuen Vereinbarung sind rechtzeitig aufzu-

nehmen.

Nach der Einführung des Pilotbetriebes ist

ein erster Erfahrungsaustausch vorgesehen.

Im Abstand von 2 Jahren erfolgt eine regel-

mäßige Überprüfung der getroffenen Ver-

einbarungen.

9. Detailregelungen

(1) In der Anlage zu diesen Regelungen

werden im einzelnen vereinbart:

a) Der Datenkatalog mit allen Datenbank-

feldern, die allen Ressorts zur Verfügung

stehen, sowie der Festlegung

– der Daten, die für alle verbindlich

erfasst werden 

– der Felder des persönlichen Daten-

bestandes, deren Änderung eine auto-

matische Benachrichtigung der Be-

schäftigten auslöst

– der Felder für Entwurfsdaten

b) die zentralen Auswertungsroutinen und

Abfragemasken 

c) die zentralen Zugriffsrechte auf das

System

d) die Definition von zentralen Schnitt-

stellen

e) die Protokolldateien und ihre Lösch-

fristen.

(2) Soweit erforderlich können in begrün-

deten Fällen ressortspezifische Regelungen

getroffen werden. Für diese ressortspezifi-

sche Regelungen sollen Dienstvereinbarun-

gen auf dezentraler Ebene abgeschlossen

werden, die sich (z.B.) beziehen auf

a) die Art und den Umfang der Nutzung

von nicht verbindlich zu erfassenden

Daten, z.B. in Bezug auf Beurteilungen,

Dienstunfälle und Körpergröße, zusätzli-

che bereichsspezifische Datenbankfelder

sowie die Festlegung

– der Felder des bereichsspezifischen

Datenbestandes, deren Änderung eine

automatische Benachrichtgung der

Beschäftigten auslöst

– der Felder des bereichsspezifischen

Datenbestandes, die Entwurfsdaten

enthalten können

b) zusätzliche Auswertungsroutinen/Abfra-

gemasken und insbesondere ad-hoc-Ab-

fragen (Erfassung in einem Verzeichnis)

c) die Spezifizierung von Zugriffsrechten

d) die Definition von zusätzlichen Schnitt-

stellen

26



(3) Den Gewerkschaften und Personalräten

werden zusätzlich zur Verfügung gestellt:

a) das Geräteverzeichnis (Server für

Programme und Daten)

b) das Programmverzeichnis

c) das Datenschutzkonzept

d) das Umstellungskonzept

e) das Schulungskonzept
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